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Hamburg, am 17.03.2026/gs 

 
 
 
 
 
 
 
Aktenzeichen des Landgerichts Frankfurt am Main: (5/21 Ks) 710 Js 1049.0/99  
 
 
 
In der Strafsache  
 
 
gegen  
 
 
Monika  B ö t t c h e r, geschiedene Weimar, 
 
 
 
 
beziehe ich mich auf die mir am 26. Januar 1988 erteilte und zur Akte gereichte Verteidi-

gungsvollmacht. Diese gilt fort. 
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Ich beantrage, die Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges Urteil der 21. Großen Strafkam-

mer des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22. Dezember 1999 (Aktenzeichen: (5/21 Ks) 

710 Js 1049.0/99) abgeschlossenen Verfahrens zuzulassen und die Wiederaufnahme des Ver-

fahrens anzuordnen. 

 

 

 

 

A. Chronologie des bisherigen Verfahrens 
 

 
 

Die Antragsstellerin wurde durch Urteil des Landgerichts Fulda vom 08. Januar 1988 (Az.: 103 

Js 8247/86 Ks) wegen Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe ver-

urteilt.  

 

Die Revision gegen dieses Urteil wurde mit Urteil des Bundesgerichtshofs - 2. Strafsenat – vom 

17. Februar 1989 (BGHSt 36, 119) verworfen.  

 

Mit Beschluss vom 04. Dezember 1995 (StV 1996, 138 f) hat das Oberlandesgericht Frankfurt 

am Main die Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten der Angeklagten und die Erneuerung 

der Hauptverhandlung angeordnet.   

 

Daraufhin wurde die Antragsstellerin von der 6. Großen Strafkammer – Schwurgericht II- des 

Landgerichts Gießen (Az.: 6 Ks 6 Js 24553.9/92) unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts 

Fulda am 24.04.1997 freigesprochen.  

 

Auf die Revision der Staatsanwaltschaft (vertreten durch den Generalbundesanwalt) und des 

Nebenklägers hin wurde das Urteil des Landgerichts Gießen vom Bundesgerichtshof mit Urteil 
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vom 06. November 1998 mit den Feststellungen aufgehoben und an das Landgericht Frankfurt 

am Main zu neuer Entscheidung zurückverwiesen (2 StR 636/97).  

 

Die 21. Große Strafkammer als Schwurgerichtskammer des Landgerichts Frankfurt am Main 

hielt das Urteil des Landgerichts Fulda vom 08. Januar 1988 (Az.: 103 Js 8247/86 Ks) am 22. 

Dezember 1999 (Az.: (5/21 Ks) 710 Js 1049.0/99) aufrecht (Anlage 1).  

 

Die von der Verteidigung eingelegte Revision gegen das Urteil wurde vom BGH am 28, August 

2000 (2 StR 295/00) verworfen.  

 

 
Die Strafe ist seit dem 20. August 2006 vollständig verbüßt. Die Antragstellerin wurde an die-

sem Tage aus der Justizvollzugsanstalt Preungesheim /Frankfurt am Main entlassen.  

 

 

 

 
B. Ziel des Wiederaufnahmeantrags 

 
 

Ziel des Wiederaufnahmeantrags ist die Aufhebung des rechtskräftigen Urteils der 21. Großen 

Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22. Dezember 1999 (Anlage 1) und die 

Freisprechung der Antragstellerin.  

 

Der Tenor des angefochtenen Urteils lautet wie folgt:  

 
„1. Das Urteil des Landgerichts Fulda vom 08.01.1988 (Az. 103 Js 8247/86 Ks), durch das 

die Angeklagte wegen Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe 

verurteilt worden ist, wird aufrechterhalten.  
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2. Die Angeklagte hat die Kosten des gesamten Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen 

des Nebenklägers zu tragen.1“ 

 

 

 

 

C. Wiederaufnahmegründe nach § 359 Nr. 5 StPO 
 
 
Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens zugunsten 

des Verurteilten ist zulässig, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht sind, die al-

lein oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen die Freisprechung des Angeklagten 

oder in Anwendung eines milderen Strafgesetzes eine geringere Bestrafung oder eine wesent-

lich andere Entscheidung über eine Maßregel der Besserung und Sicherung zu begründen ge-

eignet sind (§ 359 Nr. 5 StPO). Die behaupteten neuen Tatsachen und Beweisergebnisse sind 

dabei gedanklich in die Urteilsgründe einzustellen; maßgeblich ist, ob dadurch mit genügender 

Wahrscheinlichkeit, die den Schuldspruch tragenden Tatsachen ernstlich erschüttert werden2.  

 

Das angefochtene Urteil referiert die wesentlichen Überlegungen seiner Verfasser wie folgt: 

 
„Die von den Feststellungen abweichende Einlassung der Angeklagten ist 

widerlegt. Nach der Beweisaufnahme steht fest, daß Monika Böttcher ihre 

Töchter Melanie und Karola getötet hat und die von ihr seit dem 29.8.1986 

vertretene sogenannte ‚Nachtversion‘ eine angesichts der erdrückenden  

Beweislage entwickelte Schutzbehauptung darstellt. Die Beweisaufnahme 

hat ergeben, daß (1.) eine Täterschaft anderer Personen als der Eltern 

ausgeschlossen werden kann, (2.) Reinhard Weimar als möglicher Täter 

ausscheidet und (3.) die - an sich schon aus den Punkten 1. und 2. folgende 

- Täterschaft der Angeklagten durch eine erdrückende Vielzahl zusätzlicher 

 
1 Bl. 3, Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main v. 22.12.1999 - Anlage 1 
2 vgl. 2 BvR 93/07, Rn. 28. 
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Beweise belegt wird. Weitere Gesichtspunkte, die zur Entlastung der 

Angeklagten dienen könnten (5. bis 7.), haben sich als nicht tragfähig erwiesen.“ 
 

 

 

1. Die Widerlegung der „Tagversion“ durch den Sachverständigen Max Steller 

 

Die Strafkammer stützte sich bei ihrer Feststellung, dass die Kinder Melanie und Karola Wei-

mar nicht schon in der Nacht vom 3. auf den 4. August 1986 („Nachtversion“), sondern erst am 

späten Vormittag des 4. August 1986 („Tagversion“) getötet worden sind, maßgeblich auf das 

Zeugnis von vier Personen aus der Nachbarschaft, die beide Kinder noch in den Vormittags-

stunden des 4. August 1986 auf dem Spielplatz vor dem Haus und an der angrenzenden Ausba-

cher Straße gesehen haben wollen. 

 

Die Tagversion wurde von der Verteidigung angezweifelt. Sie hatte zur Bekräftigung ihrer 

Zweifel am 2. Dezember 1999 in der Hauptverhandlung vor dem Landgericht Frankfurt am 

Main einen Beweisantrag gestellt auf Einvernahme des Diplompsychologen Prof. Dr. phil. Max 

Steller als Sachverständigen. Der Beweisantrag wurde wir folgt begründet: 
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Der Beweisantrag wurde mit den folgenden Gründen zurückgewiesen: 

 

(Die Anlage 1 zum Hauptverhandlungsprotokoll vom 7. Dezember 1999 wird hier vollständig 

wiedergegeben; maßgeblich ist im Zusammenhang mit dem Beweisantrag der Verteidigung al-

lein die Ziffer 2 des Beschlusses.) 
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Die Kammer stellt die Tagversion zwar als eine von den Zeugenaussagen losgelöst gewonnene 

sichere Überzeugung dar; in der Sache steht und fällt sie jedoch allein mit deren Inhalt.  
Der Schuldspruch der Monika Böttcher basiert  maßgeblich auf der angeblichen Sichtung der 

Kinder Weimar am Vormittag des 04.08.1986 durch diese vier Zeugen..  

 

Ein neues Beweismittel, das eine wesentlich andere Entscheidung über die im Urteil festge-

stellte Tagversion zu begründen geeignet ist, stellt der Sachverständigenbeweis des Prof. Dr. 

Max Steller über die Unzuverlässigkeit der vier Zeugenaussagen und ihrer Aussagen im Ermitt-

lungsverfahren und in der Hauptverhandlung vor dem Landgericht Frankfurt am Main bezüg-

lich der angeblichen Sichtung der Kinder Karola und Melanie Weimar am Montagvormittag 

den 04.08.1986 dar. Die Urteilsgrundlage ist damit ernstlich erschüttert.  

 

Die Tagversion fußt maßgeblich auf den Zeugenbeweisen der Elisabeth und Heinrich Nord-

heim, Sonja und Hans Führer, die bekundeten, die Kinder am Vormittag des 04.08.1986 gesehen 

zu haben, also zu einem Zeitpunkt, zu dem nach den Angaben der Monika Böttcher (damals 

Weimar) ihre Kinder bereits tot waren3.  

 

In seinem aussagepsychologischen Gutachten stellt er die Unzuverlässigkeit aller vier Aussa-

gen fest. Prof. Dr. Steller ist einer der renommiertesten Aussagepsychologen des Landes und 

genießt uneingeschränktes Vertrauen beim BGH. Er selbst prägte mit seinem vor dem Bundes-

gerichtshof vorgetragenen Gutachten maßgeblich dessen Leitentscheidung vom 30.07.19994 

und die dort dargelegte Anwendung der Nullhypothese bei Glaubwürdigkeitsprüfungen5. Diese 

Leitentscheidung wurde bei der Ablehnung des Beweisantrags vom 02.12.19996 von der Kam-

mer nicht berücksichtigt7.  

 

 
3 vgl. Bl. 122, Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main v. 22.12.1999 - Anlage 1. 
4 vgl. Bl. 15 ff, Jörg M. Fegert et al., Die Methode der forensischen Glaubhaftigkeitsbegutachtung im deutschen 
Sprachraum – Ein interdisziplinäres Plädoyer für eine kritische Bestandsaufnahme zur Anwendung der soge-
nannten „Nullhypothese“ in unterschiedlichen Verfahrenskontexten, März 2024, https://beauftragte-miss-
brauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Expertisen_und_Studien/Expertise_Glaubhaftig-
keitsbegutachtung.pdf, zuletzt geöffnet 18.02.2026. 
5 Urteil vom 30.07.1999 - 1 StR 618/98; BGH 1 StR 618/98 - 30. Juli 1999 (LG Ansbach). 
6 vgl. Beweisantrag v. 02.12.1999 - Anlage 2. 
7 vgl. Beschluss vom 07.12.1999 d. Strafkammer – Anlage 3 

https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Expertisen_und_Studien/Expertise_Glaubhaftigkeitsbegutachtung.pdf
https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Expertisen_und_Studien/Expertise_Glaubhaftigkeitsbegutachtung.pdf
https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Expertisen_und_Studien/Expertise_Glaubhaftigkeitsbegutachtung.pdf
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Er analysierte sowohl die polizeilichen Vernehmungen im Ermittlungsverfahren von 1986 wie 

auch die Zeugenaussagen vor dem Landgericht Frankfurt 19998 und eruierte 2023 die Zuver-

lässigkeit der Zeugenaussagen im Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main (Anlage 20), nach 

den inzwischen verfeinerten wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen der Aussagepsy-

chologie erneut9. Dabei konnte er sein 1999 gefundenes Ergebnis10 2023 bekräftigen11. Seine 

gutachterliche Stellungnahme vom 1. Dezember 1999 und deren Ergänzung vom 10. November 

2023 haben den folgenden Wortlaut: 

 

 

 
8 vgl. Bl. 1 ff., Aussagepsychologische Stellungnahme v. Prof. Dr. Max Steller (01.12.1999) – Anlage 4. 
9 vgl. Aussagepsychologische Stellungnahme zur Würdigung ausgewählter Zeugenaussagen 
im Urteil des LG Frankfurt/M. vom 23.12.1999 (10.11.2023) – Anlage 5. 
10 vgl. Bl. 59 f, Aussagepsychologische Stellungnahme v. Prof. Dr. Max Steller (01.12.1999) – Anlage 4. 
11 vgl. Aussagepsychologische Stellungnahme zur Würdigung ausgewählter Zeugenaussagen 
im Urteil des LG Frankfurt/M. vom 23.12.1999 (10.11.2023) – Anlage 5.  
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     Prof. Dr. Max Steller       Tel.: +49/30/81789578  
   Univ.-Professor für Forensische Psychologie a. D.            steller-max@gmx.de   Fach-
psychologe für Rechtspsychologie BDP/DGPs  

                 Postanschrift: Zentrum für Aussagepsychologie Berlin  
                   Linienstr. 127, 10115 Berlin  
             Korrespondenz z. Zt. bitte ausschließlich per E-Mail!  
  
  
  
Herrn  
Rechtsanwalt  
Dr. Gerhard Strate  
Holstenwall 7  
20355 Hamburg  
  
  
  
  

                   10.11.2023  
  
  
  

Strafsache Weimar-Böttcher  
  
  

Aussagepsychologische Stellungnahme zur Würdi-
gung ausgewählter Zeugenaussagen  

im Urteil des LG Frankfurt/M. vom 23.12.1999  
  
  
  
  

1. Auftrag, Hintergrund und Materialien  
  

Nach telefonischer Vorklärung wurden mir mit Datum 26.10.23 Passagen aus dem o. 

g. Urteil (S. 121-178) übersandt, die die gerichtliche Würdigung diverser Zeugenaus-

sagen mit Bezug auf die sogenannte Tagversion im o. g. Verfahren enthalten. Auftrags-

gemäß wird hier dazu aus aussagepsychologischer Sicht Stellung genommen.  
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Der Hintergrund besteht im Folgenden: Ich habe im Auftrag der Verteidigung im Ver-

fahren gegen die Angeklagte Monika Böttcher beim LG Frankfurt/M. eine aussagepsy-

chologische Stellungnahme mit Datum 01.12.1999 verfasst. Diese enthält ein Kapitel 

„Forschungsergebnisse über die Zuverlässigkeit von Zeugenaussagen“ (S. 5-23) und 

ein Kapitel mit aussagepsychologischen Beurteilungen der Angaben der Zeuginnen 

und Zeugen Elisabeth Nordheim, Heinrich Nordheim, Sonja Führer (geb. Zigan) und 

Hans Führer (S. 24-58). Diese Aussagen stützen die sogenannte Tagversion und be-

lasten somit die damals Angeklagte. In einem dritten Kapitel „Zur Aussagenkonfigura-

tion“ (S. 59-62) bin ich auf einige Aussagen kindlicher Zeugen eingegangen, die die 

Tagversion nicht stützen.  

  

In einer Vorbemerkung habe ich betont (S. 3), dass meine aussagepsychologische 

Analyse sich auf die Frage bezog und darauf beschränkt war, „ob die entsprechenden 

Zeugenaussagen über eine Wahrnehmung der Kinder Melanie und Karola Weimar am 

Montag, 04.08.86, aus aussagepsychologischer Sicht als zuverlässig anzusehen sind. 

Es wird also von vornherein nicht auf die Möglichkeit von intentionalen Falschaussa-

gen (Lugen) auf Seiten der Zeugen eingegangen, sondern die aussagepsychologische 

Bewertung wird auf die Möglichkeit unabsichtlicher Verfälschungen (Irrtümer) in den 

Zeugenaussagen beschränkt.“  

  

Zusammenfassend habe ich 1999 die von mir analysierten vier Zeugenaussagen, die 

die Tagversion stützen, aus aussagepsychologischer Sicht als unzuverlässig einge-

schätzt. Ich habe die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von Fehlerinnerungen begrün-

det und ausgeführt (S. 59): Es besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass 

die Aussagen über die Tagversion auch ohne tatsächliche Wahrnehmungsgrundlage 

erfolgt sein können.   

  

Meine damalige Beurteilung habe ich unter Bezug auf die referierten Forschungser-

gebnisse begründet. Die dort verwendeten wissenschaftlichen Befunde gelten unver-

ändert weiter. Neuere Publikationen haben die von mir seinerzeit benutzten 
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wissenschaftlichen (wahrnehmungs- und gedächtnispsychologischen) Erkenntnisse 

ergänzt, aber nicht grundsätzlich verändert.   

  

Im Folgenden kommentiere ich die Ausführungen im Urteil des LG Frankfurt vom 

23.12.1999 über die vier von mir im Jahre 1999 analysierten Zeugenaussagen und zu 

einer weiteren Zeugin, deren Aussagen laut Urteil die Tagversion stützen (Frau Adele 

Anger). Dabei werden die Argumentationen aus meiner gutachterlichen Stellung-

nahme von 1999 nicht vollständig wiederholt, es wird sich auf kurze Betonungen be-

schränkt.  

  

  

2. Erörterungen von ausgewählten Zeugenaussagen im Urteil des LG Frank-
furt/Main vom 23.12.1999  

  
2.1  Vorbemerkungen  
Im Urteil des LG Frankfurt/M. vom 23.12.99 erfolgen ausführliche Erörterungen über 

die „Glaubhaftigkeit“ der Zeugenaussagen. Das Vorliegen von bewussten Falschaus-

sagen - auch in Form von Anstiftungen oder komplotthaften Verabredungen - wird ver-

neint. Bei Aussagen, die im Urteil als glaubhaft eingeschätzt werden, wird auch von 

Irrtümern in Details ausgegangen, die aber nicht als Einschränkungen für die Glaub-

haftigkeit derjenigen Aussagen mit Irrtümern angesehen werden. Ich habe in meiner 

Vorbemerkung zur Stellungnahme 1999 ausgeführt, dass die Frage nach der subjekti-

ven Glaubhaftigkeit der Angaben der Zeuginnen und Zeugen nicht im Zentrum der 

aussagepsychologischen Analysen steht, sondern dass es um die Frage nach der Zu-

verlässigkeit der Aussagen geht, also um die Frage nach nicht absichtlichen, unbe-

wussten Veränderungen von Wahrnehmungen und Gedächtnisinhalten. Es ging und 

geht m. E. weiterhin ausschließlich um Irrtümer, deren Ausmaß allerdings bis zur Ent-

stehung von Scheinerinnerungen über die Wahrnehmung der Weimar-Kinder gehen 

kann. Diese Fragestellung ergab sich aus den mir damals zugänglichen Informationen, 

während für die Prüfung der Lügenhypothesen keine Anlässe zu erkennen waren. In-

sofern wird hier zu den Ausführungen im Urteil über die Glaubhaftigkeit der Aussagen, 
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also dem Negieren des Vorliegens von bewussten Falschaussagen, nicht ausführlich 

Stellung genommen. Das gilt auch für die Ausführungen im Urteil zur Glaubwürdigkeit 

der Zeuginnen und Zeugen. Es ist trivial, dass die Entstehung von subjektiv wahren, 

aber objektiv falschen Aussagen durch personale Glaubwürdigkeitsbeurteilungen nicht 

ausgeschlossen werden kann.   

  

  

2.2  Zu den Aussagen der Zeugin Sonja Führer (geb. Zigan) Mit der Zeugin Führer 

(damals Zigan) erfolgten zeitnah zum 04.08.86 zweimal gemeinsame Vernehmungen 

mit ihrem Ehemann, zu denen dann die bloße Bestätigung der Angaben des Ehe-

manns durch diese Zeugin vermerkt wurde. Erstmals am 24.09.86 wurden in einer 

richterlichen Vernehmung eigenständige Angaben dieser Zeugin protokolliert (Urteil S. 

134f). Dass sie dabei aussagte, sich den Nordheims (also Frau und Herrn Nordheim) 

zugewandt zu haben, wird im Urteil berichtet, ohne darauf einzugehen, dass Herr 

Nordheim aussagte, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr draußen gewesen zu sein (vgl. 

meine Stellungnahme aus 1999, S. 44f). Das ergab sich aus den damals mir vorlie-

genden Mitschriften aus der  

Hauptverhandlung 1999. Es ergab sich zusätzlich, dass der Vorsitzende Richter dies-

bezüglich nachgefragt hat (a.a.O.). Dieser Widerspruch wurde im Urteil nach hiesiger 

Meinung nicht hinreichend gewichtet.  

  

Auch potenzielle Einflussfaktoren auf die Zuverlässigkeit der Angaben dieser Zeugin 

(Telefonat mit Frau Nordheim am Abend des 04.08.86, Anwesenheit und Bestätigung 

bei den Angaben ihres Partners) wurden aus hiesiger Sicht nicht als Einschränkungen 

der Zuverlässigkeit ihrer Angaben gewertet (vgl. dazu die Ausführungen zur „Mit-

zeugenproblematik“ und zum „Einfluss nachträglicher Informationen“ auf das Gedächt-

nis in meinem Gutachten aus 1999, S. 49f).  

  
Die Aussage von Frau Führer in der Hauptverhandlung 1999 wird im Urteil als „kon-

stant und gut nachvollziehbar“ bewertet. Ich habe aufgrund der mir 1999 vorliegenden 

Mitschriften aus der damaligen Hauptverhandlung festgestellt (S. 45), dass „diese 
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Zeugin ausschließlich zu Beginn der Vernehmung zur zusammenhängenden Schilde-

rung ihrer Erinnerung an das Wochenende aufgefordert worden sei und dass anschlie-

ßend häufig direkte Fragen und ausführliche Vorhalte aus früheren Vernehmungen“ 

erfolgt seien. Eine positive Bedeutung von Konstanz für die Richtigkeit der Aussage in 

der Hauptverhandlung von 1999 im Vergleich zu früheren Vernehmungen dieser Zeu-

gin ist durch die Art der Befragung aufgehoben.  

  

Am Ende der Würdigung der Aussagen von Frau Führer im Urteil des LG Frankfurt/M. 

(S. 138f) werden Beeinflussung dieser Zeugin durch Frau Nordheim sowie „Absprache 

im Kreis der Familie Nordheim/Führer“ bzw.  

„eine Verständigung zwischen diesen Zeugen zu einer Falschaussage“ als „nicht statt-

gefunden“ eingeschätzt. Diese Verneinung einer bewussten Falschaussage durch die 

Zeugin Führer hat keine Bedeutung für die von mir begründete Möglichkeit der unbe-

wussten Entstehung von Erinnerungstäuschungen mit dem Ergebnis einer subjektiv 

wahren, aber objektiv falschen Aussage über die Beobachtung der Weimar-Kinder am 

Vormittag des 04.08.86 bei dieser Zeugin (vgl. bereits 2.1 Vorbemerkung).  

  

  

2.3   Zu den Aussagen des Zeugen Hans Führer   
Auch für den Zeugen Hans Führer wird im Urteil ausgeführt, er habe nicht den gerings-

ten Grund gehabt, bewusst etwas Unrichtiges zu bekunden (S. 143). Anschließend 

wird (m. E. zutreffend) auf die Möglichkeit einer unbewussten Falschaussage einge-

gangen. Diese wird u. a. durch Bezug auf die „Entwicklung der Aussagen des Zeugen 

Führer im Ermittlungsverfahren“ ausführlich diskutiert (S. 144ff). Auf Ungereimtheiten 

in seinen Angaben über die Haarfarbe von Karola, die im Urteil als unerheblich einge-

schätzt wurden (S. 184), kommt es auch nach hiesiger Meinung nicht an.  

Ich habe aber in meiner Stellungnahme von 1999 darauf hingewiesen (S. 53), dass 

dieser Zeuge offenbar erstmals in der Hauptverhandlung 1999, also 13 Jahre nach 

dem Telefonat seiner Frau mit Frau Nordheim am 04.08.86, ausgesagt hat, dass er 

zeitnah, nämlich während dieses Telefonats gesagt habe, dass die beiden Kinder 

ihnen bei der Abfahrt zugewinkt hätten. Als er vom Vorsitzenden darauf hingewiesen 
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wurde, dass er so eine Äußerung bisher nur seiner Ehefrau zugeschrieben habe, habe 

der Zeuge Führer sich 1999 auf Erinnerungsmängel bezogen (meine Stellungnahme 

aus 1999, S. 54). Bei anschließender Befragung durch die Staatsanwältin hat er den 

Kompromiss bestätigt, der von dieser vorgeschlagen wurde: Er wisse, dass er (außer 

seiner Ehefrau) diesen Ausspruch damals auch – unabhängig von der Ehefrau – getä-

tigt habe. Die Möglichkeit einer Verfälschung der Erinnerung dieses Zeugen und der 

von mir beschriebene geringe Zusammenhang von subjektiver Sicherheit eines Zeu-

gen und Richtigkeit seiner spezifischen Bekundung werden hier meines Erachtens 

sehr deutlich. Eine diesbezüglich erste Erinnerung bzw. eine Steigerung der Erinne-

rungsleistung nach Ablauf von 13 Jahren erscheinen jedenfalls sehr viel unwahr-

scheinlicher als die unbewusste Übernahme von Gehörtem als vermeintliche Erinne-

rung.   

  

Abschließend habe ich in meiner Stellungnahme von 1999 aufgrund von „Pseudo-

exaktheiten“ im Kernsachverhalt der Aussage von Herrn Führer in der Hauptverhand-

lung 1999 geschlussfolgert (S. 55), dass seinen Angaben aus 1999 insgesamt keine 

Zuverlässigkeit mehr zugesprochen werden kann. Ich habe auch für seine früheren 

Aussagen auf die möglichen Einflüsse durch Kenntnis der Angaben von Frau Führer 

und Frau Nordheim über die Anwesenheit der Kinder (sogenannte MitzeugenProble-

matik) und auf einen potenziellen Einfluss von Gesprächen dieses Zeugen mit seiner 

Ehefrau (Frau Führer) und Schwester (Frau Nordheim) sowie auf den potenziellen Ein-

fluss von Fernsehsendungen hingewiesen  

(S. 57).   

  
Zusammenfassend habe ich in meiner Stellungnahme aus 1999 für den Zeugen Hans 

Führer formuliert (S. 58): „Insgesamt wird daher aus aussagepsychologischer Sicht 

geschlußfolgert, daß eine positive Substantiierung der Angaben dieses Zeugen über 

eine Wahrnehmung der WeimarKinder am 04.08.86 nicht möglich ist.“ Dieses Zitat lei-

tet über zu meiner damaligen Betonung der Perspektive eines aussagepsychologi-

schen Sachverständigen (S. 37f, im Kontext der Erörterung der Aussagen von Frau 

Nordheim): Im Einklang mit der wissenschaftlich begründeten Falsifikationsmaxime 
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wird in aussagepsychologischen Gutachten geprüft, ob Gegenüberlegungen zur Rich-

tigkeit einer Zeugenaussage aufgrund der jeweils vorliegenden Fakten zurückgewie-

sen werden können. Es geht also nicht darum, ob eine Zeugenaussage zutreffend 

(also objektiv richtig) sein kann, sondern ob dies durch Anknüpfungstatsachen belegt 

werden kann. Diese Möglichkeit habe ich für alle von mir geprüften Aussagen der vier 

Zeuginnen und Zeugen verneint, denn es waren potenzielle Einflussfaktoren für die 

Entstehung von jeweiligen subjektiv wahren, aber objektiv falschen Aussagen in gro-

ßer Häufigkeit und starker Intensität festzustellen.   

  

  

2.4  Zu den Aussagen der Zeugin Elisabeth Nordheim Die Erörterungen über die 

Aussagen der Zeugin Elisabeth Nordheim erfolgen im Urteil sehr ausführlich (S. 149-

165), was den ebenfalls ausführlichen Darlegungen in meiner Stellungnahme aus 

1999 (S. 26-38) und dem Stellenwert dieser Zeugin entspricht. Der Umfang der jewei-

ligen Erörterungen ergibt sich aus der Entwicklung der Aussagen von Frau Nordheim. 

Diese enthielten u.a. eine zunehmende Genauigkeit ihrer Zeitangaben über die Be-

obachtung der Weimar-Kinder und einige Ergänzungen, die ihre Angaben stützen kön-

nen. Spontane Ergänzungen können ein Realkennzeichen darstellen, das späte Auf-

tauchen der Ergänzungen bei der Zeugin Nordheim war und ist aber als erklärungsbe-

dürftig bzw. als gedächtnispsychologisch unwahrscheinlich einzustufen.   

  
Beispielhaft wird zunächst auf die zunehmende Präzisierung der Angaben über die 

Uhrzeit ihrer Wahrnehmung der Weimar -Kinder eingegangen. In Übereinstimmung mit 

empirisch-psychologischen Erkenntnissen und der Alltagserfahrung wird im Urteil dar-

gestellt, dass Uhrzeitangaben „stets nur Schätzungen“ seien (S. 161). Es wird aber 

auch ausgeführt (S. 162), dass die Schilderung, Frau Nordheim habe auf die Küchen-

uhr geschaut, erst dann in ihren Vernehmungen auftauchte, als die „Glaubhaftigkeit 

ihrer Angaben angezweifelt worden“ seien. Die nachträgliche Angabe, auf die Küchen-

uhr geschaut zu haben, ist durch Zeitschätzung nicht zu erklären. Ich habe in meiner 

Stellungnahme aus 1999 die Frage gestellt, warum die später aufgetauchten Detaillie-

rungen, die mit einer Beobachtung der Weimar-Kinder eng assoziiert sind, nicht in den 
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ersten Befragungen dieser Zeugin enthalten waren (S. 34). Diese Frage gilt außer für 

das Schauen auf die Küchenuhr auch und besonders im Hinblick auf die inhaltliche 

Veränderung von „Rufen der Melanie“ zu „Klingeln der Melanie“ und die erst 1999 auf-

getauchte Präzisierung, dass Pascal zu diesem Zeitpunkt Gummibärchen gegessen 

habe (S. 32).  

  

Die Präzisierungen dieser Zeugin im Verlauf der Zeit und als Reaktion auf Fragen bzw. 

Kritik stellen Hinweise auf ein „unkritisches, ja leichtfertiges Verhalten der Zeugin be-

züglich der unterlassenen Trennung von Selbstbeobachtetem und Gehörtem“ dar (S. 

32f). In Verbindung mit weiteren Erkenntnissen habe ich zusammenfassend ge-

schlussfolgert, dass diverse Indikatoren dafür vorliegen würden, dass ein zeitnaher 

Irrtum auf Seiten der Zeugin Nordheim über eine Wahrnehmung der Weimar-Kinder 

am Vormittag des 04.08.86 möglich sei, da diese Zeugin sich als anfällig für aussage-

verfälschender Einflüsse erwiesen habe (S. 37).  

  

Im Urteil wird ebenfalls von einer Erinnerungsverfälschung bei der Zeugin Nordheim 

bezüglich des Klingelns der Melanie nach Abfahrt des Ehepaars Führer am 04.08.86 

ausgegangen (S. 164). Es wird auch betont, dass der  

Blick auf die Küchenuhr erst aufgetaucht sei, als die Glaubhaftigkeit dieser Zeugin in 

die Kritik geraten sei (S. 162). Aus dem Aussageverhalten dieser Zeugin wird aber kein 

Zweifel an der Richtigkeit ihrer Angabe abgeleitet, sie habe die Weimar-Kinder am 

04.08.86 gesehen (S. 165). Dies steht im Gegensatz zu meinen aussagepsychologi-

schen Bewertungen aus 1999.  

  

  

2.5   Zu den Aussagen des Zeugen Heinrich Nordheim   
Zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung 1999 war der Zeuge Heinrich Nordheim 71 Jahre 

alt. Im Urteil werden „Voralterung“ und „Anzeichen eines geistigen Abbaus“ beschrie-

ben (S. 165). Ich habe für ihn „Alarmsignale für eine unkritisch-pseudoexakte und 

pseudosichere Zeugenaussage“ festgestellt (S. 39). Das bezog sich besonders auf 

seine Angaben in der Hauptverhandlung über Bremsen des Herrn Führer bei/nach 
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Abfahrt am 04.08.86 (S. 39), aber auch auf seine Angaben in Bezug auf die Wahrneh-

mung eines Balls und die Aussage über seine Kommentierung dazu.  

  

Im Urteil des LG Frankfurt/M. (S. 165) wird u. a. ausgeführt, dass der Aussage diese 

Zeugen „allenfalls ergänzender Beweiswert“ zukommt (S. 165). Seine „Erinnerung“ an 

das Abbremsen durch Herrn Führer nehme ihm die Kammer nicht ab (S. 171).  

  

Im Urteil wird auch die Veränderung von anfänglicher Verneinung einer Beobachtung 

der Weimar-Kinder am 04.08.86 durch diesen Zeugen zur späteren Bejahung und da-

mit verbundenen Präzisierungen diskutiert. Seine Erklärung dazu wird als „nachvoll-

ziehbar“ bezeichnet (S. 169). Insgesamt wird im Urteil von der Glaubhaftigkeit seiner 

Bekundung ausgegangen, die Weimar-Kinder gesehen zu haben (S. 170). Die Aus-

führungen im Urteil dazu, dass am 11.08.86 „noch kein Grund“ für den Zeugen Nord-

heim bestanden habe, „seiner Frau durch eine nicht der Wahrheit entsprechende Aus-

sage zur Seite zu stehen“ (S. 170) bzw. dass kein Anhaltspunkt dafür bestehe, „daß er 

bewußt etwas Unwahres sagen wollte“ (S. 171), verweisen (erneut) auf den bereits 

angesprochenen Sachverhalt, dass die Negierung einer bewussten Falschaussage 

keine Bedeutung hat für das hier (nach hiesiger Meinung ausschließlich) relevante 

mögliche Vorliegen von Fehlerinnerungen auch bei diesem Zeugen.  

  

  

2.6   Anmerkung zu den Aussagen der Zeugin Adele Anger  
Die Aussagen dieser Zeugin, Urgroßmutter der ermordeten Kinder, wurden im Urteil 

des LG Frankfurt/M. zuerst diskutiert (S. 122ff). Nach umfassender Erörterung einer 

Aussageveränderung dieser Zeugin, dass sie die Weimar-Kinder nicht am Montag 

04.08.86, sondern am Sonntag 03.08.86 gesehen habe, wird im Urteil zusammenfas-

send geschlussfolgert, dass diese Veränderung ein unbeholfener Versuch gewesen 

sei, „nach längerer Abwägung ihrer Enkelin doch noch durch eine Falschaussage zu 

helfen, vermutlich aus der zuletzt doch die Oberhand gewinnenden Überzeugung, daß 

ihre Urenkelinnen ja auch dann, wenn sie bei der Wahrheit bliebe, nicht wieder leben-

dig werden würden“ (S. 130). Es wird deutlich, dass im Urteil hinsichtlich der 
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Aussageveränderung bei der Zeugin Adele Anger von einer bewussten Falschaussage 

ausgegangen wird. Ob der Interpretation ihrer Motive dafür gefolgt werden kann, wird 

hier offengelassen.  

  

Gemäß Ausführungen im Urteil war diese Zeugin zur Zeit der Hauptverhandlung 1999 

bereits verstorben (S. 122). Protokolle ihrer Aussagen lagen mir weder 1999 für die 

Anfertigung meiner Stellungnahme noch derzeit vor. Daher erfolgt hier keine ins Detail 

gehende Kommentierung der Ausführungen über die Aussagen dieser Zeugin im Urteil 

des LG Frankfurt/M. vom 23.12.1999.  

  
  

3. Zusammenfassung und methodische Anmerkungen  
  

Die zentrale aussagepsychologische Fragestellung im vorliegenden Fall besteht - wie 

bereits gesagt - darin, ob die jeweiligen Aussagen über die Wahrnehmung der Weimar-

Kinder am 04.08.86 auf unabsichtlichen Verfälschungen beruhen oder beruhen kön-

nen. Dazu habe ich 1999 zusammenfassend betont, dass für alle vier von mir analy-

sierten Zeugenaussagen Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit begründbar sind (S. 59). Da 

diese Zeugenaussagen nicht unabhängig voneinander entstanden seien, könnten das 

„group-think“-Phänomen und gruppendynamische Prozesse eine Erklärung dafür dar-

stellen, dass im vorliegenden Fall mehrere Zeuginnen und Zeugen denselben Erinne-

rungstäuschungen erlegen seien (S. 66).  

  

Wie einleitend gesagt, tragen die Erörterungen von „Glaubhaftigkeit“ der Aussagen 

bzw. „Glaubwürdigkeit“ der Personen im Urteil nicht zur Prüfung bzw. Falsifizierung der 

Möglichkeit von Gedächtnisfehlern (Irrtümern) bei. Natürlich wird nicht übersehen, 

dass solche Überlegungen der Vollständigkeit halber angebracht sein können. Das gilt 

auch für die Ausführungen im Urteil zur Frage, ob die Zeuginnen und Zeugen solche 

Kinder, die sie tatsächlich wahrgenommen haben, mit den Kindern Melanie und Karola 

Weimar verwechselt haben können. Die Möglichkeit einer Verwechslung wird jeweils 

aufgrund der auffälligen Erscheinungsbilder der WeimarKinder verneint. Zur 
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Beantwortung der Frage, ob die Zeuginnen und Zeugen zum fraglichen Zeitpunkt die 

Weimar-Kinder überhaupt wahrgenommen haben, tragen diese Erörterungen nichts 

bei.   

  

Die Argumentationsketten bei der Beurteilung der Aussagen von Zeuginnen und Zeu-

gen im Urteil lauten zusammengefasst: Die jeweilige Aussage ist glaubhaft (aussage-

psychologischer Kommentar: auch wenn man von subjektiver Wahrhaftigkeit ausgeht, 

stellt sich die Frage nach der Richtigkeit einer Aussage), Verwechslungen der Kinder 

liegen nicht vor (aussagepsychologischer Kommentar: zutreffend, aber unerheblich für 

die zentrale Fragestellung), es kommen z. T. erhebliche Irrtümer vor (aussagepsycho-

logischer Kommentar: im Urteil wird die Gefahr nicht diskutiert, ob eine Kumulation von 

Irrtümern auf Scheinerinnerungen verweisen kann) und die Aussageperson ist glaub-

würdig (aussagepsychologischer Kommentar: ohne Erkenntniswert für die zentrale 

Fragestellung). Aus hiesiger Sicht erfolgen also im Urteil des LG Frankfurt/M. umfang-

reiche Erörterungen, die von der relevanten aussagepsychologischen Problemstellung 

ablenken können.  

  

Im Urteil heißt es einleitend zur Würdigung der Zeugenaussagen (S. 122): Für die 

Kammer habe sich „die sichere Überzeugung“, dass die Kinder am Vormittag des 

04.08.86 noch lebten, bereits aus anderen Gründen ergeben. Diese Überzeugung 

werde „zusätzlich belegt durch die Aussagen glaubwürdiger Zeugen“ (Fettdruck 

jeweils im Original). Die mit vorangegangener Überzeugungsbildung verbundene Ge-

fahr einer rein affirmativen Prüfung von Aussagen wird in aussagepsychologischer 

Sachverständigentätigkeit durch den methodischen Grundsatz minimiert, Gegenüber-

legungen zur Wahrheitsannahme aufzustellen und zu prüfen, ob diese falsifiziert wer-

den können (vgl. S. 7 und entsprechend BGHSt 45, 164). Für die von mir analysierten 

Aussagen von vier Zeuginnen und Zeugen über eine Wahrnehmung der Weimar-Kin-

der am Vormittag des 04.08.86 habe ich keine ausreichend tragfähigen Indikatoren für 

Widerlegungen der begründeten Gegenhypothesen identifizieren können, ein Erleb-

nisbezug konnte also nicht festgestellt werden. Die jeweils individuell begründeten Be-

urteilungen „hohe Irrtumswahrscheinlichkeit gegeben, keine Möglichkeit zur 
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Substantiierung der Angaben mit aussagepsychologischer Methodik“ halte ich nach 

Kenntnisnahme der Erörterungen im Urteil des LG Frankfurt/M. vom 23.12.1999 auf-

recht.  

  

  

Prof. Dr. M. Steller  
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Das Gutachten, das der Sachverständige Prof. Dr. Max Steller im Rahmen des Probationsver-

fahrens vortragen wird, macht ihn zu einem neuen Beweismittel im Sinne des § 359 Nr. 5 

StPO. Das Beweismittel ist neu, da ein erstmals heranzuziehender Sachverständiger stets ein 

neues Beweismittel darstellt12. Selbst wenn dem Sachverständigen als neuem Beweismittel die 

Eignung abgesprochen wird, weil das Gericht die Beweisfrage aus eigener Sachkunde habe 

entscheiden können13, so ist die Sachkunde im vorliegenden Fall schon deshalb in Frage zu 

ziehen, weil die Strafkammer mit ihrer Festlegung, es kämen als Täter nur der Vater oder die 

Mutter in Betracht14, sich den Blick auf eine unbefangene Betrachtung des Geschehens und des 

Kreises der daran beteiligten Personen von vornherein versperrt hat. Hierauf wird im folgenden 

Abschnitt zurückzukommen sein. 

 

Die Geeignetheit des neuen Beweismittels, die Urteilsgrundlage der Tagversion ernstlich zu 

erschüttern, wird in der lapidaren Zusammenfassung des Gutachters wie folgt konstatiert: 

 

„Für die von mir analysierten Aussagen von vier Zeuginnen und Zeugen über eine 

Wahrnehmung der Weimar-Kinder am Vormittag des 04.08.86 habe ich keine ausrei-

chend tragfähigen Indikatoren für Widerlegungen der begründeten Gegenhypothesen 

identifizieren können, ein Erlebnisbezug konnte also nicht festgestellt werden. Die je-

weils individuell begründeten Beurteilungen  ‚…hohe Irrtumswahrscheinlichkeit gege-

ben, keine Möglichkeit zur Substantiierung der Angaben mit aussagepsychologischer 

Methodik‘, halte ich nach Kenntnisnahme der Erörterungen im Urteil des LG Frank-

furt/M. vom 23.12.1999 aufrecht.“15 

 

 
 

 

 
12 Vgl. LG Stuttgart, StraFo 2016, 76; Schuster in: Löwe-Rosenberg, StPO, 27. Auflage, § 359 StPO, Rn. 114. 
13 Schuster a.a.O. 
14 Vgl. Bl. 52 d. Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main v. 22.12.1999 - Anlage 1 
15 Bl. 12, Aussagepsychologische Stellungnahme zur Würdigung ausgewählter Zeugenaussagen (10.11.2023) – 
Anlage 5 
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2. Widerlegung der These einer Täterschaft allein durch den Vater oder die 

Mutter – der pädophile Raymond Elliott 
 

In der Nacht vom 3. auf den 4. August 1986 waren die Kinder Melanie und Karola Weimar 

nahezu allein in dem Haus an der Ausbacher Straße Nr. 3 in Philippsthal-Röhrigshof. Die Fa-

milie Weimar bewohnte in diesem Haus die Wohnung im Erdgeschoss rechts, die Familie ihrer 

Schwester Ursula Zimmermann mit ihrem Ehemann und Kindern die Wohnung im Erdgeschoß 

links, ihre jüngere Schwester wohnte mit ihrem Ehemann, dem amerikanischen Soldaten Ray-

mond Elliott, im ersten Stockwerk links und ihre Mutter wohnte im ersten Stock rechts.  

 

Wenn Monika Weimar mit ihrem amerikanischen Freund Kevin Pratt abends unterwegs war, 

kümmerte sich ihre Mutter um die Kinder. Auch war im Kinderzimmer eine Abhöranlage zu 

der Mutter Gertrud Böttcher installiert, sodass die Mutter (Großmutter der Kinder) in den 

Abendstunden akustischen (wenn auch nicht visuellen) Kontakt zu den Kindern hatte. 

 

An dem fraglichen Abend des 3. August 1986 allerdings stand die Großmutter nicht als Auf-

sichtsperson zur Verfügung, da sie sich während des Tages bei einem Sturz verletzt hatte und 

im Krankenhaus Bad Hersfeld behandelt wurde. Sonst waren – neben der Familie Zimmermann 

- nur noch Reinhard Weimar und Raymond Elliott im Haus. Auch Brigitte Elliott ließ ihren 

Mann im Haus zurück, da sie mit einem anderen amerikanischen Soldaten, Bill Strayer, verab-

redet war. Monika Weimar verließ ihre Wohnung um 20:15 Uhr. Über den letzten Kontakt zu 

ihren Kindern heißt es im Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main: 

 

„Die Angeklagte erlaubte den beiden, einen gerade begonnenen Fernsehfilm mit ihrem 

Vater bis zu Ende anzusehen, verabschiedete sich von ihnen und forderte ihren Mann 

auf, darauf zu achten, daß die Kinder anschließend zu Bett gingen.' 

 

Alsdann waren die Kinder zunächst allein mit ihrem Vater Reinhard Weimar in der Wohnung 

der Familie. Offenbar gestützt auf Angaben von Reinhard Weimar heißt es in dem Urteil des 

Landgerichts Fulda: 
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„Am Abend des 03.08.1986 hatten die Kinder Melanie und Karola gemeinsam mit ih-

rem Vater im Wohnzimmer gesessen und einen Spielfilm angesehen. Im Verlauf des 

Films hatte Reinhard Weimar kurz auf einen anderen Kanal des Fernsehgeräts umge-

schaltet. Das aber hatte Melanie nicht gefallen. So war wieder zum Programm mit 

dem Spielfilm zurückgeschaltet und diese Sendung zu Ende gesehen worden. Zehn Mi-

nuten nach 22.00 Uhr war der Spielfilm vorüber gewesen und die Kinder waren dann 

sofort in ihre Betten Kinderzimmer gegangen, nachdem sie sich vorher ihrer Haar-

spangen entledigt hatten. Ihr Vater hatte anschließend noch mit ihnen gebetet. 

Reinhard Weimar hatte sich danach für die Nacht fertig gemacht und war etwa eine 

halbe Stunde später in sein Bett im Schlafzimmer der Wohnung gegangen.“ 

 

In seiner Vernehmung vom 12.08.1986 gibt Reinhard Weimar an, „gegen 24 Uhr‘“ eingeschla-

fen zu sein. Er habe in der Wohnung keine Geräusche gehört, insbesondere nicht vernommen. 

dass eines der Kinder gerufen oder geweint hat16. 

 

Wann Brigitte Elliott das Haus verließ, ist im Urteil nicht festgehalten; das dürfte aber nicht 

sehr viel später als die Abfahrtszeit von Monika Weimar gewesen sein. Im Urteil ist festgehal-

ten, dass man nach dem offenbar halbwegs gemeinsamen Eintreffen in der Diskothek „Musik-

paradies“ in Bad Hersfeld gemeinsam an einem Tisch saß. Monika Weimar kehrte am 4. August 

um 03:20 Uhr in die Ausbacher Straße 3 zurück, ihre Schwester Brigitte Elliott schon früher, 

um 01:45 Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 
16 Vgl. Bl. 16 d. Vernehmungen Reinhard Weimar, Anlage 13 
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a) Der Missbrauch minderjähriger Mädchen durch Raymond Elliott (im Jahr 1999) 

 

Ein fest eingeschlafener Vater, der nichts an Geräuschen aus dem von seinen beiden Töchtern 

bewohnten Kinderzimmer wahrnimmt, spielt auch in einem Kriminalfall eine Rolle, der im 

März 1999 bis zum 15. Juli 1999 vor dem Superior Court of the State of California verhandelt 

wurde, Dieses Verfahren hatte die Bezeichnung „The People of the State of California vs. Ray-

mond Allen Elliott“. In diesem Verfahren war Raymond Elliott angeklagt wegen „Child Mo-

lest“ (Missbrauch von Kindern) und wurde am 23.August 1999 zu einer Freiheitsstrafe von 16 

Jahren verurteilt (Case Number: CRO14731). Als Nebenfolge wurde seine lebenslange Eintra-

gung in die öffentlich zugängliche Liste der „Sex Offender“ verfügt. Dieses Urteil und die ihm 

zugrunde gelegten Geschehnisse sind eine neue Tatsache im Sinne des § 359 Nr. StPO, da sie 

Raymond Elliott als weiteren potentiellen Täter des an Melanie und Karola Weimar begangenen 

Verbrechens in den Blick rücken. Gleiches gilt für die auf den folgenden Seiten wiedergegebe-

nen Äußerungen der Angelina Broughton in dem 2021 in dem mit der Dokumentaristin Annette 

Baumeister geführten Interview. 

 

Der Anklage in Kalifornien zufolge verging sich Raymond Elliott fortgesetzt (nach Angaben 

der Zeugin Angelina Broughton sogar über zwei Jahre hinweg) wenigsten drei Monate lang (so 

die Anklage) an der vorpubertären 11-jährigen Angelina Broughton und der vorpubertären 12-

jährigen Dawn Kirby sexuell17. In Übereinstimmung mit den Ausführungen in der Anklage-

schrift äußerte Angelina Broughton sich im Jahre 2021 noch einmal in einem Interview mit der 

Dokumentaristin Annette Baumeister. Hier die Mitschriften: 

 

 

Angelina Broughton führte in diesem Interview wörtlich aus: 

 

 
17 vgl. Bl. 7, court files - Raymond Elliott – Anlage 6 
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”I don’t know, how you want me to say the next part… He uhm … He had us 

uhm, you know, like, jack him off -nodding- He like would have our hand on 

there and then his hand on our hand and he would do it into a paper towel and 

told us, that this is what makes babies. This is how girls get pregnant with this. 

He uhm did that almost nightly, every night, for two years.18”  

 

“So he would use his fingers and he would touch our private areas and he was 

really really really big. And so…I was just a little girl, you know, so him doing 

that, it caused damage up there. When I was crying, he had my face down, when 

I was like down in the pillow, you know and he just turned my head, you know 

and just kept my face in the pillow, while he did what he wanted, because I was 

crying, you know19. “ 

 

“My Dad, he slept in the livingroom and he wasn’t waking up. He’s not waking 

up, when the door opens or when the door shuts you know, we thought it was 

ODD, because he always did.20” 

 

“The next day, I locked the door, thinking he would just leave, you know. He 

came, banging on my bedroom window and he just looked in the window and he 

said: you open that door, right now! Like evel, like… we were shaking, I started 

crying ehm and my friends saying, you know: no, no don’t open it, don’t open it, 

but like I was scared if I didn’t it open it. So I went and opened the door, cause 

I didn’t know what else to do. He started messing with us and he started to go, 

he started to go further and I’m looking at my friend and tears are just streaming 

down my face and I’m not saying anything or anything 21.” 

 
18 Eigene Transkription: 33:33 – 34: 19 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staf-
fel 1, Folge 3 – Anlage 9 
19 Eigene Transkription: 34:46 - 35:19 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staf-
fel 1, Folge 3 – Anlage 9 
20 Eigene Transkription: 35:20 - 35:35 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staf-
fel 1, Folge 3 – Anlage 9 (in der Anklage wird lediglich von drei Monaten regelmäßigen Missbrauchs gespro-
chen). 
21 Eigene Transkription: 35:37 – 36:30 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staf-
fel 1, Folge 3 – Anlage 9 
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Hier die Übersetzung: 

 

„Ich weiß nicht, wie ich den nächsten Teil sagen soll… Er, ähm … Er hat uns, 

ähm, Sie wissen schon, dazu gebracht, ihn zu befriedigen. – nickt – Er hat zum 

Beispiel unsere Hand genommen, seine Hand auf unsere gelegt und hat es dann 

in ein Papiertuch gemacht und uns gesagt, dass das die Art ist, wie Babys ent-

stehen. Dass Mädchen dadurch schwanger werden. Er hat das fast jede Nacht 

gemacht, wirklich jede Nacht, und zwar zwei Jahre lang.22“ 

  

„Also, er hat seine Finger benutzt und hat uns an unseren intimen Stellen be-

rührt, und er war wirklich, wirklich groß. Und ich … ich war ja nur ein kleines 

Mädchen, wissen Sie, dadurch hat das da oben auch Verletzungen verursacht. 

Wenn ich geweint habe, hat er mein Gesicht nach unten gedrückt, ich war mit 

dem Gesicht im Kissen, und er hat einfach meinen Kopf festgehalten, mein Ge-

sicht ins Kissen gedrückt und gemacht, was er wollte, obwohl ich geweint 

habe.23“ 

  

„Mein Papa, er hat im Wohnzimmer geschlafen und ist nicht aufgewacht. Er ist 

nicht aufgewacht, wenn die Tür auf oder zu geht, wissen Sie. Wir fanden das 

komisch, weil er sonst immer aufgewacht ist.24“ 

  

„Am nächsten Tag habe ich die Tür abgeschlossen, weil ich dachte, er würde 

einfach gehen. Aber dann kam er, hat an mein Schlafzimmerfenster geklopft und 

einfach durch das Fenster hereingeschaut und gesagt: Mach sofort die Tür auf! 

Ganz böse, wir haben gezittert, ich hab angefangen zu weinen, und meine 

 
22 33:33 – 34: 19 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staffel 1, Folge 3 – Anlage 
9; übersetzt mit libratech.ai am 10.02.2026. 
23 34:46 - 35:19 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staffel 1, Folge 3 – Anlage 
9; übersetzt mit libratech.ai am 10.02.2026. 
24 35:20 - 35:35 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staffel 1, Folge 3 – Anlage 
9; übersetzt mit libratech.ai am 10.02.2026. 
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Freundin hat gesagt: Nein, nein, mach nicht auf, mach nicht auf! Aber ich hatte 

Angst, dass, wenn ich nicht aufmache… Also bin ich hin und hab die Tür geöff-

net, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte. Dann hat er angefangen, uns 

zu belästigen, und ist weiter gegangen, immer weiter, und ich habe meine Freun-

din angesehen und mir sind nur die Tränen gelaufen, aber ich habe nichts gesagt 
25.“ 

 

 

Angelina Broughton behauptet, dass sie und ihre Freundin Dawn Kirby nicht die einzigen Be-

troffenen des Missbrauchs waren. Sie bekundet, dass sie, bevor Raymond Elliott von ihrem 

Vater bei sich aufgenommen wurde, auf ein Mädchen traf (“she was acting really weird26), die  

sich sehr merkwürdig verhalten habe 27; sie habe  sie vor Raymond Elliott ausdrücklich gewarnt: 

 

“Just be careful, he’s hurting me, he’ll hurt you28”, weiterhin gibt sie an: „I think 

that, ehm, he’s a very dangerous person, because I know that, ah, me and my 

friend we aren’t the only ones that he’s hurt. I know that he’s hurt more girls. I 

think, Raymond Elliott is definitly a pedophile. I know he ist, huh.29“ 

 

„Sei bloß vorsichtig, er tut mir weh, er wird dir auch wehtun.30“ 

Sie gibt weiter an: „Ich finde, er ist ein sehr gefährlicher Mensch, denn ich weiß, 

dass nicht nur ich und meine Freundin Opfer von ihm geworden sind. Ich weiß, 

 
25 35:37 – 36:30 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staffel 1, Folge 3 – Anlage 
9; übersetzt mit libratech.ai am 10.02.2026. 
26 Eigene Transkription: 31:06 - 31:08 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staf-
fel 1, Folge 3 – Anlage 9 
27 31:06 - 31:08 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staffel 1, Folge 3 – Anlage 
9; übersetzt mit libratech.ai am 10.02.2026. 
28 Eigene Transkription: 31:13 - 31:20 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staf-
fel 1, Folge 3 – Anlage 9 
29 Eigene Transkription: 37:49 - 38:05 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staf-
fel 1, Folge 3 – Anlage 9 
30 31:13 - 31:20 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staffel 1, Folge 3 – Anlage 
9; übersetzt mit libratech.ai am 10.02.2026 
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dass er noch mehr Mädchen wehgetan hat. Ich finde, Raymond Elliott ist defini-

tiv ein Pädophiler. Ich weiß, dass er es ist.31“ 

 

 

Die Mädchen wurden von dem polizeilichen Deputy Prosise 1998 wiederholt gefragt, ob Elliott 

sie auch bedroht habe. Angelina äußert sich hierzu wie folgt: 

 

„Angelina said that Tigger (der Spitzname von Elliott) had said, ‚If you guys tell 

anybody‘, and moved his thumb over his shoulder with the rest of his fist, closed 

fist. Angelina said she had been scared because of this.“ 

 

 

Das andere Opfer, Dawn, berichtet  Gleiches: 

 

„Prosise asked her (Dawn) if Tigger had ever threatened her. She said that Tig-

ger had told them that if they said anything, then motioned with a closed fist, 

thumb extended over her shoulder. Prosise asked her if she felt scared by that. 

She said yes.“ 

 

Übersetzung: 

 

„Prosise fragte sie:‘Hat Tigger Dich jemals bedroht?‘ Sie sagte, dass Tigger 

ihnen eine geballte Faust samt abstehenden Daumen gezeigt habe, die über die 

ganze Schulter gezogen wurde. Die Frage, ob sie sich dadurch bedroht gefühlt 

haben, bejahte sie.“ 

 

 

Was Elliott hier andeutet, ist die sog. Kehlschnittgeste, die in der kriminalistischen Literatur 

wie folgt erläutert wird: 

 
31 37:49 - 38:05 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staffel 1, Folge 3 – Anlage 
9; übersetzt mit libratech.ai am 10.02.2026 
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Bei der sogenannten Kehlschnitt-Geste handelt es sich um eine nonverbale Drohge-

bärde, bei der eine Hand – häufig zur Faust geballt oder mit ausgestrecktem Daumen 

oder Finger – quer über den Hals geführt wird. Die Bewegung erfolgt typischerweise 

von einer Seite des Halses zur anderen und symbolisiert das Durchschneiden der Kehle 

mit einem Messer. 

 

Die Geste stellt eine bildhafte Nachahmung einer Tötungshandlung dar. In der interna-

tionalen Literatur wird diese Bewegung als „throat-slitting gesture“ oder „cut-throat ge-

sture“ bezeichnet.32 

 

 

 

Nachfolgend rücke ich ein den Bericht des für das County of Lassen/California zuständigen 

Polizeioffiziers vom 18. August 199933: 

 

(Es folgen 22 Seiten der Akte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 So eine Auskunft des von mir konsultierten Polizeibeamten Steven Baack. 
33 Vgl. Bl. 54 ff, court files, Anlage 6 
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b) Der Missbrauch minderjähriger Mädchen durch Raymond Elliott (im Jahr 1972/73) 

 

Die Missbrauchshandlungen an der vorpubertären 11-jährigen Angelina Broughton und der vor-

pubertären 12-jährigen Dawn Kirby, wobei Angelina Broughton über einen Zeitraum von we-

nigstens drei Monaten (so die Darstellung in der Anklage) oder gar von zwei Jahren (so ihre 

Aussage) durch Raymond Ellitoot missbraucht wurde, zeigen eine erhebliche Routiniertheit 

und Abgebrühtheit im Umgang mit der Sexualität minderjähriger Mädchen. Schon das legt nahe 

- darauf deutet auch die Erwähnung eines weiteren, nicht namentlich benannten Mädchens in 

der Aussage von Angelina Broughton hin –, dass die beiden nicht das einzige Opfer des Ray-

mond Elliott waren.  

 

Ich benenne daher die beiden Schwestern Pamela Sue Osterdock, geborene McClung, geboren 

am 07.02.1965, zu laden über: 3916 Shasta Way, Klamath Falls, Oregon, 97603 (Anlage 8) und 

Terri Lynn Clem, geborene McClung, geboren am 02.12.1965 zu laden über: 13015 Highway 

39, Klamath Falls, Oregon 97603 (Anlage 8) als Zeuginnen für sexuellen Missbrauch durch 

Raymond Allen Elliott vor 1986. Auch sie sind neue Beweismittel für die neue Tatsache sexu-

eller Missbrauchshandlungen des Raymond Elliott an minderjährigen Mädchen 

 

Pamela und Terri berichten davon, dass sie damals in Dorris (einem Ort im Norden von Kali-

fornien) lebten. Die damals sieben oder acht Jahre alte Terri Lynn Clem sei 1972/1973 von 

Raymond Elliott sexuell bedrängt wurden (Anlage 9). Sie berichtet, “he was just playing with 

my private area with his fingers“. Ihre Schwester Pamela war hierbei zugegen und berichtet 

ebenfalls „he was touching her on the private area“. Terri erinnert weiterhin eine Nacht, als 

ihre Eltern weg waren und sie und ihre Schwester in dem Elternhaus von Raymond Elliott über-

nachteten. „Bobby“ (Raymonds Schwester Barbara Elliott) sowie Raymond hätten bei den bei-

den Schwestern das Babysitting übernommen. Sie erinnert, wie Raymond „was over the top of 

me, sitting on the bed, and I believe she caught him molesting me“ – „Raymond saß über mir 

auf dem Bett, und ich glaube, sie hat ihn dabei erwischt, wie er mich (sexuell) belästigte.“ 

 

Die Schilderungen der beiden Schwestern sind zwar nicht übermäßig detailliert, wohl aber ein-

deutig: Raymond habe Terri mit den Fingern an ihrer „private area“ berührt. Bei einer zweiten 
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Gelegenheit habe er sich auf Terri draufgesetzt und sie (sexuell) belästigt34. Dieses Erlebnis war 

so nachdrücklich, dass Terri betont:“I remember him all my life.“ (Ich werde mich mein ganzes 

Leben an ihn erinnern). 

 

Nachfolgend auf drei Seiten die Verschriftungen der von Pamela Sue Osterdock und Terri Lynn 

Clem am 19.10.2023 gemachten Aussagen.  

 

(Die Befragung der beiden Zeuginnen erfolgte durch die Dokumentaristin Lou (Sabine) Matzen 

Schmerberger Weg 90, 14548 Schwielowsee, OT Caputh; 

 

Zum Nachweis ihrer Anwesenheit in Klamath Falls/Oregon liegt vor ein Foto, das Lou Matzen, 

Terri und Pamela in der Unterkunft in Klamath Falls zeigt, wo Lou Matzen die beiden getroffen 

hatte; aufgenommen hat dieses Foto der Ehemann von Terri mit dem Handy der Lou Matzen; 

außerdem liegt vor die Rechnung und Daten der Autovermietung für die Fahrt von Medford 

(Flughafen) nach Klamath Falls und zurück. Dort kann man sehen, wann Lou Matzen das Auto 

abgeholt und zurückgebracht hat und wie viele Kilometer sie gefahren ist;.  

Weiterhin liegt vor die Buchungsbestätigung der Unterkunft in Klamath Falls und in Medford 

am Flughafen und anderes ein weiteres Foto von Lou Matzen in Medford vor dem Flughafen, 

um das Terri sie gebeten hatte.) 

 
 

 

 

 

Beide Zeuginnen haben die Verschriftungen noch vor Ort gelesen und unten rechts jeweils mit 

ihrer Unterschrift beglaubigt. 

 

 

 

 

 
34 Das Verb „to molest“ meint vorrangig eine sexuelle Belästigung. 
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c) Der Missbrauch minderjähriger Mädchen durch Raymond Elliott als Ausdruck einer 

bei ihm bestehenden abnormen Sexualpräferenz 

 

Um mich noch einmal zu wiederholen: Die Missbrauchshandlungen an der vorpubertären 11-

jährigen Angelina Broughton und der vorpubertären 12-jährigen Dawn Kirby, wobei Angelina 

Broughton über einen Zeitraum von wenigstens drei Monaten (so die Darstellung in der An-

klage) oder gar von zwei Jahren (so ihre Aussage) durch Raymond Ellitoot zeigen eine erheb-

liche Routiniertheit und Abgebrühtheit im Umgang mit der Sexualität minderjähriger Mädchen. 

Schon das legt nahe – darauf deutet auch die Erwähnung eines weiteren, nicht namentlich be-

nannten Mädchens in der Aussage von Angelina Broughton hin –, dass die beiden nicht das 

einzige Opfer des Raymond Elliott waren. 

 

Weitere Opfer des Raymond Elliott waren Pamela Sue Osterdock, geborene McClung, und Terri 

Lynn Clem, geborene McClung, vor allem die unmittelbar betroffene Terri Lyyn Clem. Ihr Op-

ferstatus wird nicht dadurch eingeschränkt, dass Raymond Elliott zum Zeitpunkt seiner Über-

griffe auf Terri in Anwesenheit ihrer Schwester Pamela selbst noch schuldunfähig (10 oder 11 

Jahre alt) war. Zwar wird in der Wissenschaft betont, dass sexuelle Handlungen an Kindern 

nicht als alleiniges Diagnosekriterium der Pädophilie genügen, da ein Großteil der Täter keine 

pathologische Sexualpräferenz aufweist. In der Regel.sei übergriffiges Verhalten gegenüber 

Kindern eher mit der Befriedigung von Machtbedürfnissen in Verbindung zu bringen35. 

 

Die sexuelle Triebhaftigkeit seines schon im früh-jugendlichen Alter gezeigten Verhaltens lässt 

sich in der Retrospektive jedoch angesichts des im Falle der 11-jährigen Angelina Broughton 

und der 12-jährigen Dawn Kirby gezeigten, über Monate sich hinziehenden, stetig, fast täglich 

sich wiederholenden Verhaltens ohne weiteres bejahen. Was er gegenüber diesen beiden min-

derjährigen Mädchen mit abgebrühter Routine 1998 als Sexualbefriedigung praktizierte, war 

schon in seinen ersten Begegnungen mit Pamela Sue Osterdock und Terri Lynn Clem angelegt. 

 

 

 
35 Naiba Navieva in https://flexikon.doccheck.com/de/P%C3%A4dophilie, zuletzt aufgerufen am 26.03.2026 

https://flexikon.doccheck.com/de/Sexualpr%C3%A4ferenz
https://flexikon.doccheck.com/de/P%C3%A4dophilie
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Dies wirft die entscheidende Frage auf: 

 

Weshalb sollte Raymond Elliott sich in den Sommertagen des Jahres 1986 gegenüber der fünf 

Jahre alten Karola und der sieben Jahre alten Melanie Weimar eine Zurückhaltung auferlegen, 

die er anderen minderjährigen Mädchen gegenüber sowohl in der Zeit davor als auch in der Zeit 

danach nicht gezeigt hatte? 

 

Er hatte in den Sommerwochen des Jahres 1986 genügend Zeit, um das Vertrauen dieser beiden 

Mädchen zu gewinnen und sie mit Erlebnissen zu konfrontieren, die nicht unmittelbar schmerz-

haft, wohl aber geeignet sind, die Seele eines Kindes mit angsterfüllten Phantasien zu belasten 

(hierzu unter 3.). Auch hatte er die Möglichkeit, Reinhard Weimar – als die bei Abwesenheit 

von Monika Weimar in der Wohnung der Familie Weimar unmittelbar präsente Aufsichtsperson 

– zum Schlafen zu bringen (hierzu unter 4.). 

 

 

 

 

3. Nachdrückliche Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch der Weimar-Kinder 

 

Was bislang – in Unkenntnis der erst jetzt bekannt gewordenen sexuellen Devianzen des Ray-

mond Elliott – nicht beachtet wurde sind zwei Zeichnungen, die Melanie und Karola Weimar 

in den zwei Monaten vor ihrem Tode gefertigt haben.  

 

Die Authentizität dieser Zeichnungen (bzw. der von diesen Zeichnungen gefertigten Fotos), als 

von Karola und Melanie Wweimar gefertigt, kann die damalige Kindergärtnerin zeugenschaft-

lich bestätigen: Christa Nau, geb. am 03.04.1944, wohnhaft am Zollhaus 24, 6433 Philippsthal. 

Sie ist ein neues zeugenschaftliches Beweismittel für die Schilderung der auf den beiden 

Zeichnungen zu erblickenden Darstellungen. Die von den Zeichnungen gefertigten Fotos sind 

außerdem Augenscheinsobjekte und insofern ebenfalls neue Beweismittel 

 

Diese liegen bislang nur als Schwarz-Weiß-Fotografien vor und haben das folgende Aussehen: 
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Bild 1: 
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Bild 2:  
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Bild 3 (aufgenommen im Kindergarten) 

 
 

 

Besonders auffällig sind die gewählten dunklen Farben der Gestalten im ersten Bild. Die zwei 

Figuren sind einheitlich schwarz ausgemalt, was für die Zeichnungen von Kindern untypisch 

düster wirkt. Die Stimmung der Bilder erscheint bedrohlich. Der Fokus liegt auf den zwei dunk-

len Figuren, die mit offenen Mündern und weit aufgerissenen Augen angsterfüllt in Richtung 

einer Kreatur blicken und vor ihr zurückweichen. Diese Kreatur besitzt eine phallusartige 

Gliedmaße, die von einer 7-Jährigen nicht derart konkret zeichenbar sein sollte. Die beiden 

dunklen angsterfüllten Figuren können als Selbstdarstellung der beiden Mädchen interpretiert 

werden, die jedoch keine Fröhlichkeit erkennen lässt. Das Haus in der unteren rechten Bildecke 
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des ersten Bildes lässt einen Schluss auf eine Verbindung zum eigenen Zuhause zu, sodass es 

nahe liegt, dass die Kinder in diesem Bild versuchten, Erlebtes unterbewusst aufzuarbeiten.  

 

Auch im zweiten Bild findet sich eine sexualbezogene Komponente: der Fokus ist farblich auf 

dem Intimbereich des gemalten Mädchens gelegt; mit dunklem Stift ist die weibliche Genital-

stelle kontrastreich hervorgehoben. Das Bild wurde keine zwei Monate vor dem Tod der Kinder 

fertiggestellt, was sich aus dem Schriftzug am linken unteren Bildrand „Juni 86“ ergibt. Die V-

förmige dunkle Hervorhebung des Genitals kann aufgrund der anderen Stiftwahl nicht zufällig 

erfolgt sein. Es stellt sich auch hier die Frage, wieso ein Kindergartenkind, das die Details der 

Schleifen im Haar mit Mühe herausarbeitet, daneben die Genitalien (V-Form) betonen möchte.  

 

Zwar sind die Bilder interpretationswürdig, diese wirken aber auch für einen ungeschulten Be-

trachter beunruhigend, düster und nicht kindgerecht. Die Ähnlichkeit der an der rechten Seite 

abstehenden Gliedmaße mit einem Phallus, die Betonung der Intimstellen des Mädchens und 

insbesondere die angsterfüllten beiden Selbstdarstellungen im ersten Bild weisen auf ein tat-

sächliches Geschehen hin, in dem die Vagina der Melanie und ein Phallus eine Rolle spielen.  

 

Als Täter, sowohl für den durch die Bilder indizierten sexuellen Missbrauch als auch das Tö-

tungsdelikt kommt daher Raymond Elliott ernsthaft in Betracht. Es erscheint als höchst unwahr-

scheinlich, dass dieser seinen pädophilen Neigungen während seines Aufenthaltes in Deutsch-

land nicht nachgegangen ist. Die fünfjährige Karola und vor allem die siebenjährige Melanie 

entsprachen seinem Opferschema.  

 

Nach dem Obduktionsbericht erstickte Melanie wahrscheinlich unter einer weichen Bede-

ckung. Karola wurde durch den Täter erwürgt. 

 

Wie aus der Befragung der Natalie Broughton und der Dawn Kirby bekannt ist, pflegte Ray-

mond Elliott den Opfern seiner sexuellen Nachstellungen regelmäßig mit dem Tode zu drohen, 

sollten sie irgendetwas dritten Personen über seine Handlungsweise berichten. Der Schritt von 

der Drohung zur Tat ist bei kaltschnäuzigen Charakteren nicht weit. 

 



Seite 132 

Mag Raymond Elliott im vorliegenden Falle bei seinen sexuellen Annäherungen an Melanie 

Weimar die Bettdecke zu lange und zu fest auf sie gehalten haben; mag dies zunächst gar nicht 

mit Absicht geschehen sein – mag Karola, als sie gemerkt hatte, dass ihre Schwester sich nicht 

mehr bewegt, geschrien haben, weil sie intuitiv spürte, dass etwas Schreckliches passiert war. 

So oder so: Sie war plötzlich Zeuge eines Geschehens, das sie – wenn auch in kindgerechter 

Sprache – hätte erzählen können. Der Gedanke liegt nicht fern: diese Zeugenschaft war ihr Tod. 

Der Täter wollte ihn.  

 

Karola wurde erwürgt. 

 

 

Die Geschichte von der nachts schreienden Karola, über die Raymond und Brigitte Elliott am 

11. August 2086 (eine Woche nach dem Tode der Kinder) berichten, war wahrscheinlich nur 

die halbe Wahrheit. 

 

 

Die vorstehenden Überlegungen sind mit den Erkenntnissen der Gerichtsmedizin vereinbar, die 

zwar ein Sexualdelikt ausdrücklich ausschloss, deren Ergebnisse jedoch angesichts der neuen 

Erkenntnisse über das Vorgehen Raymond Elliotts neu gewürdigt werden müssen. Der Aus-

schluss des Sexualdelikts bei Melanie durch den rechtsmedizinischen Sachverständigen Dr. 

med. Richter, Institut für Rechtsmedizin der Universität Marburg, erfolgte aufgrund der Ob-

duktion in der festgestellt wurde:  

 

die „äußeren Geschlechtsorgane sind unauffällig“36. „Die Todesursache kann 

nicht eindeutig festgestellt werden, eine mögliche Todesursache könnte ein Er-

stickungstod mit einer weichen Bedeckung sein“37.  

 

 

 

 
36 Bl. 5, Obduktionsbericht Melanie -Anlage 11 
37 Bl. 12, Obduktionsbericht Melanie – Anlage 11 
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Im Urteil heißt es wörtlich:  

 

„Anzeichen für ein Sexualdelikt seien nicht vorhanden gewesen, der Scheiden-

abstrich sei negativ und auch eine Gewalteinwirkung in diesem Bereich nicht 

feststellbar gewesen”38.  

 

 

Die Unverletztheit des Genitals schließt aber gerade die Vorgehensweise, die Raymond Elliott 

bei Angelina Broughton zeigte, auch in seinem wahrscheinlichen Umgang mit Melanie Weimar 

nicht aus.  

 

 
 
 
 
4. Falsche Gewissheiten 
 
 
In dem Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main wird berichtet, dass Reinhard Weimar zwi-

schen dem 1. Juli 1985 bis zum 22. Oktober insgesamt dreimal mit schweren Bewußtseinstrü-

bungen und Dämmerzuständen  stationär in das Krankenhaus Fulda eingeliefert werden musste. 

Die ersten zwei Aufenthalte hätten zu keiner eindeutigen Klärung seines gesundheitlichen Zu-

standes geführt. Das habe sich.erst bei seinem am 22. Oktober 1985 erforderlich gewordenen 

Krankenhausaufenthalt geändert.  

 

„Am 22.10.1985 kam es erneut zur dritten, wiederum auf den bereits genannten Symp-
tomen basierenden Notfallaufnahme ins Krankenhaus. Auch n diesem Fall trat bereits 
nach einem Tag wieder Bewußtseinsklarheit und Wachheit ein. Bereits nach zwei Ta-
gen konnte (auf eigenen Wunsch) die Entlassung erfolgen. Die durchgeführten Unter-
suchungen, insbesondere des noch am 22.10.1985 entnommenen Urins, ergaben dies-
mal eindeutige Befunde. lm Urin konnten Benzodiazepine verschiedener Gruppen 

 
38 Bl. 110, Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main v. 22.12.1999 – Anlage 1 
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nachgewiesen werden, was bedeutete, daß mehrere benzodiazepinhaltige Medikamente 
(Valium, Librium, Adumbran, Tavor und Rohypnol) eingenommen worden waren. Die-
ses Ergebnis wurde durch die Untersuchung einer am Entlassungstag seitens des 
Hausarztes entnommenen, an das Institut für Rechtsmedizin der Universität Gießen 
übersandten Urinprobe bestätigt.  
 
Dort ließen sich noch Reste der Abbauprodukte der bereits in der Probe vom 
22.10.1985 vorgefundenen Benzodiazepingruppen‚ nämlich Spuren. von Oxazepam 
und Lorazepam nachweisen. Die Abschlußdiagnose des Krankenhauses lautete: Ver-
dacht auf Medikamentenintoxikation mit Benzodiazepinen. Die spätere Begutachtung 
durch den Sachverständigen Prof. Drs. Schumacher bestätigte die Richtigkeit dieser 
Diagnose und erstreckte sie zweifelsfrei auf alle drei Krankenhausaufenthalte. 
Nach Bekanntgabe der Diagnose des Krankenhauses warf Reinhard Weimar seiner 
Frau vor, sie habe ihm die festgestellten Medikamente heimlich in der Nahrung verab-
reicht, da er selbst derartige Medikamente nicht zu sich genommen habe. Die Ange-
klagte bestritt dies und hält dieses Bestreiten bis heute aufrecht. Es spricht jedoch — 
auch wenn insoweit eine Feststellung mit letzter Sicherheit nicht zu treffen war — alles 
(…) dafür, daß sie es war, die ihrem als lästig empfundenen Ehemann die Psychophar-
maka beigebracht hat, zumindest um ihn in Zusammenhang mit ihren Unternehmun-
gen (…) ruhig zu stellen.“ 
 

 

Was die Strafkammer bei ihrer in dem letzten Satz getroffenen Schuldzuweisung nicht wusste: 

Der im August 1984 in der Ausbacher Straße 3 als Ehemann von Brigitte Elliott eingezogene 

Raymond Elliott war seit 1980 regelmäßiger Konsument von Methamphetaminen („Crystal 

Meth“). In seiner Anhörung durch die kalifornische Polizei behauptete er zwar, dass dies nur 

für die Jahre 1980 bis 1981 gelte. Ein Landsmann, der mit ihm 1978 das Zimmer teilte, bestä-

tigte jedoch den regelmäßigen Konsum von Metamphetaminen (beschrieben mit dem Slang-

Wort  “crank“) auch für 197839.. 

 

Wer – wie Raymond Elliott – wahrscheinlich regelmäßig Methamphetamine schluckt, hat auch 

zumeist die Gegengifte parat, die die aufputschenden Wirkungen von „Crystal Meth“, wenn 

erforderlich, dämpfen. Das sind Benzodiazepine (Valium, Adumbran, Tavor und Rohypnol), 

 
39 Die Strafkammer hat auf die von ihr vorgenommene Zuschreibung der Medikamentenintoxikation an Monika 
Weimar offiziell nichts gestützt, weshalb die fraglichen Quellen in der amerikanischen Gerichtsakte hier nicht 
eingerückt werden. 
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wie sie auch im Urteil zitiert werden. Allein verabreicht (oder heimlich eingeflößt) haben sie 

exakt die ermüdenden und bewusstseinstrübenden Wirkungen, wie sie bei Reinhard Weimar 

festgestellt wurden. 

 

Es ist nicht auszuschließen, eher naheliegend, dass Raymond Elliott, um diese Wirkungen der 

Benzodiazepine wissend, sie zum Einsatz brachte, um bei Abwesenheiten der Monika Weimar 

den dann allein in der Wohnung der Familie Weimar verbliebenen Vater der Kinder zu einem 

frühzeitigen Schlaf zu bringen. Immerhin setzten die Bewusstseinsausfälle bei Reinhard Wei-

mar erst 1985 ein. Im August 1984 war Raymond Elliott in das Haus in der Ausbacher Straße 

3 eingezogen. 

 

In diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, dass der Monate andauernde sexuelle Miss-

brauch der Angelina Broughton möglich wurde, weil ihr Vater während der Missbrauchshand-

lungen regelmäßig fest eingeschlafen war. Darüber wunderte sich Angelina später: 

 

“My Dad, he slept in the livingroom and he wasn’t waking up. He’s not waking 

up, when the door opens or when the door shuts, you know, we thought it was 

ODD, because he always did.40” 

 

„Mein Papa, er hat im Wohnzimmer geschlafen und ist nicht aufgewacht. Er ist 

nicht aufgewacht, wenn die Tür auf oder zu geht, wissen Sie. Wir fanden das 

komisch, weil er sonst immer aufgewacht ist.41 

 

 

 

Dr. iur. h.c. Gerhard Strate 
   (Rechtsanwalt) 
 

 
40 Eigene Transkription: 35:20 - 35:35 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staf-
fel 1, Folge 3 – Anlage 9 (in der Anklage wird lediglich von drei Monaten regelmäßigen Missbrauchs gespro-
chen). 
41 35:20 - 35:35 min, Anette Baumeister, RTL +, Das Geheimnis der Weimar Morde, Staffel 1, Folge 3 – Anlage 
9; übersetzt mit libratech.ai am 10.02.2026. 
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